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Molekulargenetische Untersuchung 

§ 124. (1) Zur Aufklärung einer Straftat ist es zulässig, einerseits biologische Spuren und 
andererseits Material, das einer bestimmten Person zugehört oder zugehören dürfte, molekulargenetisch 
zu untersuchen, um die Spur einer Person zuzuordnen oder die Identität einer Person oder deren 
Abstammung festzustellen, und mit nach diesem Gesetz oder nach dem Sicherheitspolizeigesetz 
rechtmäßig gewonnenen Ergebnissen molekulargenetischer Untersuchungen abzugleichen. 

(2) Eine molekulargenetische Untersuchung ist von der Staatsanwaltschaft auf Grund einer 
gerichtlichen Bewilligung anzuordnen, sofern es sich nicht bloß um eine biologische Tatortspur handelt; 
eine solche kann die Kriminalpolizei von sich aus untersuchen lassen. 

(3) Mit der molekulargenetischen Untersuchung ist ein Sachverständiger aus dem Fachgebiet der 
Gerichtlichen Medizin oder der Forensischen Molekularbiologie zu beauftragen. Diesem ist das 
Untersuchungsmaterial in anonymisierter Form zu übergeben. Im Übrigen ist dafür Sorge zu tragen, dass 
Daten aus molekulargenetischen Untersuchungen nur insoweit einer bestimmten Person zugeordnet 
werden können, als dies für den Untersuchungszweck (Abs. 1 und 4) erforderlich ist. 

(4) Untersuchungsmaterial, das einer bestimmten Person zugehört oder zugehören dürfte, und die 
Ergebnisse der Untersuchung dürfen nur so lange verwendet und verarbeitet werden, als die Zuordnung 
zur Spur oder die Feststellung der Identität oder der Abstammung nicht ausgeschlossen ist; danach sind 
sie zu vernichten. Sicherheitspolizeiliche Vorschriften (§§ 65 bis 67, 75 SPG) bleiben hievon unberührt. 

(5) Daten, die auf Grund dieser Bestimmung ermittelt wurden, sind den Sicherheitsbehörden auf 
deren Verlangen zu übermitteln, soweit Ermittlung und Verarbeitung dieser Daten nach 
sicherheitspolizeilichen Vorschriften (§§ 65 bis 67, 75 SPG) zulässig wäre. 
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